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Bei einer Bevölkerung von knapp neun 
Millionen sind heute in der Schweiz 
rund 700.000 Menschen von einer Be-
hinderung betroffen. Was den Anteil 
der über 65-Jährigen angeht: Er liegt 
bei 19 Prozent. Damit kann, neben Fa-
milien mit Kinderwagen, rund ein Vier-
tel der Bevölkerung direkt oder indirekt 
vom Gesetz der Behindertengleichstel-
lung profitieren. 
Im Jahr 2018 organisierte die SBB für 
rund zehn Millionen Franken knapp 
150.000 Einsätze für Menschen mit 
Behinderung. 2018 konnten 78 Prozent 
aller möglichen Verbindungen mit dem 
Rollstuhl genutzt werden, und 61 Pro-
zent der Reisenden konnten in den 
Bahnhöfen der SBB durch Bahnsteig-
anpassungen, Rampen und Lifte barrie-
refrei ein- oder aussteigen.

Jede Einwohnerin und jeder Einwohner 
der Schweiz ist im Jahr 2021 durch-
schnittlich 48-mal mit der Bahn gefah-
ren und hat dabei 1628 Personenkilome-
ter zurückgelegt (der europäische Durch-
schnitt lag bei 588 Personenkilometern). 
Die heute erreichte Komfortstufe bei den 
Bahnen ist sicherlich mit ein Grund für 
diese hohe Bahnaffinität der Schweizer.

Erfüllte Umsetzungen
Grundsätzlich sind gemäß BehiG seit 
Anfang 2014 hör- und sehbehinderten 
Reisenden die gleichen Informationen 
anzubieten wie Nichtbehinderten, und 
die Billettausgabe ist barrierefrei zu ge-
stalten. Diese Vorgabe wurde bis heu-
te fast überall umgesetzt. 
Für die Fahrzeuge des öffentlichen Ver-
kehrs legte das BehiG wegen der län-

geren Lebensdauer eine Anpassungs-
frist von 20 Jahren fest, also bis Ende 
2023. Im unbegleiteten Regional- und 
S-Bahnverkehr sind dank umfassender 
Modernisierungsschritte in den letzten 
Jahren große Fortschritte gemacht wor-
den. Bis Ende 2023 werden diese Zü-
ge weitestgehend barrierefrei sein. 
Im begleiteten Fernverkehr muss ge-
mäß einer Richtlinie des Bundesamts 
für Verkehr (BAV) bis Ende 2023 min-
destens ein Zug pro Stunde und Rich-
tung für behinderte und altersbedingt 
eingeschränkte Menschen autonom zu-
gänglich sein, bei den übrigen Fernver-
kehrszügen erfolgt eine Hilfestellung 
durch das Personal. Inzwischen sind 
auch die mittlerweile behindertenge-
rechten neuen Doppelstock-Twindexx 
IC200 auf allen Intercity-Strecken im 
Einsatz. Dies, nachdem im Januar 2018 
der Dachverband der Behindertenorga-
nisationen „Inclusion Handicap“ eine 
Verbandsbeschwerde gegen die befris-
te Betriebsbewilligung für die neuen 
Fernverkehrs-Doppelstockzüge mit 
insgesamt 15 Punkten beim Bundesver-

Während die Züge des Schweizer Regional- und S-Bahnverkehrs praktisch vollständig behinderungsgerecht ausgerüstet sind, 
 zeichnet sich bei den Bahnhöfen ein Rückstand der notwendigen Baumaßnahmen ab.

Schweiz

Gleichstellung für Menschen mit 
Behinderung im Bahnverkehr
2004 trat in der Schweiz das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) in 
Kraft. Bis Ende 2023 muss das Rollmaterial die Auflagen erfüllen und müs-
sen die Bahnhöfe und Eisenbahn-Haltestellen an die Vorgaben angepasst 
werden. Allerdings kündigt sich schon Verzug an: Bei einem Drittel der 
Bahnhöfe und Eisenbahn-Haltestellen können die Anpassungen erst nach 
Ablauf der gesetzlichen Frist umgesetzt werden.
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